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B e a n t w 0 r tun g 

der Anfrage der Abgeordneten PROBST und 
Genossen an den Bundesminister für Ge­
sundhei t Uo.'1d. Umweltschutz betreffend 
Einrichtungen der Früherken.nung, Frühbe­
handlung und Frühförderlli'1g (Nr" 1017/J) 

-10-iSIAB 

1981 -01/- 2 ~I 
zu ~O-{7IJ 

In der Präambel der Anfrage wird ausgeführt,' daß in 
der von der Bundesregierung verabschiedeten Proklamation 
zum "Internationalen Jahr der Behinderten" (1981) u.a. 
folgender Schwerplmkt genannt wurde: 

UDie Einrichtungen der FrUherkennung 9 Frühbehandlung 
und Frühförderung sollen nach den von den Bundesländern er­
stellten Bedarfsplän~~n ausgebaut werdenu. 

Unter Bezugnahme darauf wird an mich folgende Frage 
gerichtet: 

HWelche Maßnahmen stnd zur Verwirklichtmg dieser Ziel­
setzung im r~inzelnen beabsi chtigt - und bis wann kann mit 
ihrer Durchführung gerechnet werden?" 

In Beantwortung dieser Anfrage teile·ich mit: 

Zunächst erscheint es mir geboten, zur allgemeinen Rechts­
si tuation hinsichtlich der Behinderten. bzw. auf dem Gebiet der 
Rehabilitation Behinderter festzuhalten, daß diese Situation 
in Österreich bedauerlicherweise durch eine weitgehende Zer­
splitterung der Zuständigkeiten und Tätigkeiten verschiedener 
Stellen gekennzeicrrrlet ist. Im wesentlichen hängt die ZUße-

hörigkei t zu einem bestimmten IJE:~istungsschema von den 
Ursachen der Behinderung ab. Als Leistungsträger ko~~en 
der Billld, die Länder, die SozialversicherQ~gsträger und 
private Rechtsträger in Betracht. 

1015/AB XV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



Zur Kompetenzlaße auf Bundesebene im besonderen ist 
festzuhaI ten, d.aß dem Bundesministeriumfür Gesundheit 
'lJnd Umweltschutz in keinem Falle eine federführende Zu­
ständigkeit zuk 0 mrnt 0 Dessenungeachtet hat das Ressort be­
reits in der Vergangenheit als eine seiner wesentlichen 
Aufgaben angesehen, insbesondere in allen medizinischen 
Fra.gen, welche die Versorgung ll..lld Betreuung der Behinderten 
betreffen, einen entsprechenden Beitrag zu leisten. 

Als konkrete l/laßnahmen gerade im Hinblick auf die Früh­
erkennung und di e dadurch mögli ehe Frühbehandlung und Früh­
förderu.ng dürfen als Maßnahmen, die über Ini tiati ve bzw. 
unter besonderer fachlicher Mi twirlnmg des Gesuna.hei tsressorts 
durchgeführ"t werden? d.ie Untersuchungen der Schwangeren und 

des Kindes nach dem Mutter-Rind-Paß, die schulärztlichen 
Untersuchungen sowie die Jugendlichen-·und Gesundenunter­
Buchungen genan.,"'1t vverden 0 

Auf diesen Gebieten werden daher auch weiterhin seitens 
des Bu..ndesmi.nisteriums für Gesu.:ndhei t 1L.'1d Umweltschutz Initiativen 
llLJ.cl medizi:nisch~fa.chli ehe M.:i.tarbei t an einer weiteren Verbesserung 
(lieses bereits bestehenden FrlL1-J.erkennungsangebotes erfolgen 0 

Im besonderen ist auf den bereits fertiggestellten Ent­
wurf ei.ner Novelle zum Familienla.stenausgleiehsgesetz hinzu­
weisen p mit dem dlITch Gewährung eines dritten Teilbetrages 
der Geburtenbeihilfe ein zusätzlicher Anreiz zur Vornahme 
einer weiteren Untersuchung des Kindes im Ra.hmen des 1\iutter­
Kund-·Passes im dritten Lebensja.1J.r geschaffen werden soll. 
Schl:i.eßlich clar-·f ich auf den von meinem Bundesministerium 

Jmfnng März zur BCf:wtach:tung versendeten Entwurf einer Ver­

ordnung "Über vordringliche Maßnahmen zur Erhaltung der 

Volksges1.mdhei"t ve:r'\','eiscTlo Mit' di.esem Entwurf werden im 

Sinne des § 132c ASVG als vordringliche maßnahmen 

1 ~ die Impfung (aktive' Immunisierung) gegen die Früh­
sommermeningoencephalitis und 

2~ humangenetische Vorsorgemaßnahmen insbesondere 
durch genetische Familienplanung, pränatale Diagnose 
und zytogenetische Untersuchungen bezeichnet. 

Hinsichtlich eines Zei tpla."Yl8s ist in Aussicht genommen, 
daß die oben genar..nten Maßnal'llilen ab 1. Jänner 1982 wirksam 
Vlerden~ 

Der Bundesminister: 
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